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Sabine Hiekel

���� Geschichtliches
���� Gesetzliche Grundlagen der Arbeit
���� Wahrzunehmende Aufgaben
���� Ausgewählte Tätigkeitsbeispiele



���� Errichtung der ersten kommunalen Frauengleichstellu ngsstelle 
1982 in Köln (Frauenbeauftragte)

���� Institutionalisierung von Gleichstellungsbeauftragt en in  ostdeut-
schen Bundesländern mit Gesetz über die Selbstverwa ltung der
Gemeinden und Landkreise in der DDR (Kommunalverfas sung)
vom 17. Mai 1990

§ 29 KV: 
„Zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberec htigung von
Mann und Frau haben die Gemeinden mit eigener Verwa ltung Gleich-
stellungsbeauftragte zu bestellen. Die Gleichstellu ngsbeauftragte ist 
in Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern hauptamt lich tätig; 
das Nähere regelt die Satzung.“

���� 1. Gleichstellungsbeauftragte in Cottbus: 
Petra Hofmann von Juli 1990 bis Ende November 1991

���� seit 09.12.1991 2. Gleichstellungsbeauftragte Sabin e Hiekel
���� Berufung durch STVV im November 1991

Geschichtlicher Rückblick
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☯☯☯☯ Artikel 3, Abs. 2 Grundgesetz (GG)
„ Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von F rauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender N achteile hin“

☯☯☯☯ Artikel 3, Abs. 3 GG
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, …, benachtei ligt oder 
bevorzugt werden.“

☯☯☯☯ Artikel 12, Abs. 2, Landesverfassung Bbg. (LV Bbg)
„Niemand darf wegen … seines Geschlechts, seiner sex uellen Iden-
tität … bevorzugt oder benachteiligt werden.“ (LSBTI *)
* Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intersexue lle

☯☯☯☯ Artikel 12, Abs. 3, LV Bbg
„Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land ist verpflich-
tet, für die Gleichstellung von Frau und Mann in Be ruf, öffentlichem 
Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie im Ber eich der so-
zialen Sicherung durch wirksame Maßnahmen zu sorgen .“

Gesetzliche Grundlagen der Arbeit
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☯ § 18 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Ld. Bbg. (KV) ver-
pflichtet Gemeinden, auf die Gleichstellung von Fra u und Mann in 
Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie 
im Bereich der sozialen Sicherheit hinzuwirken

☯ nach § 18 Abs. 2 KV ist Gleichstellungsbeauftragte (GBA) dem 
hauptamtlichen Bürgermeister unterstellt (kreisfrei e Städte ���� OB) 
und in Gemeinden ab 30.000 EWInnen hauptamtlich tät ig

☯ gemäß § 18 Abs. 3 KV ist der GBA Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu Maßnahmen und Beschlüssen, die eine Auswirkun g auf die 
Gleichstellung von Frau und Mann haben, zu geben, 
���� weicht ihre Auffassung von der des hauptamtlichen B ürgermeis-
ters ab, hat sie das Recht, sich an die Gemeindever tretung oder 
deren Ausschüsse zu wenden
die kommunale GBA tritt für die Verwirklichung des verfassungs-
rechtlichen Gebotes der Gleichberechtigung von Frau en und Män-
nern ein           Wirkungsbereich nach außen
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Gesetzliche Grundlagen der Arbeit
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Wirkungsbereich nach innen

☯ geregelt in § 2 Abs. 2  Landesgleichstellungsgesetz des Ld. 
Bbg. (LGG) b

� Ziel ist es, die tatsächliche Gleichstellung von Fr auen und Män-
nern im öffentlichen Dienst zu erreichen, z.B. durc h 
���� Information und Anhörung zu gleichstellungsrelevant en Vor-

gängen innerhalb der Verwaltung
���� Beteiligung bei Personalmaßnahmen (z. B. Stellenaus schrei-

bungen, Teilnahme an Auswahlverfahren im Rahmen Ste llen-
besetzungen, Ausbildung, Fortbildung, Teilzeitbesch äftigung)

���� Vereinbarkeit von Familie und Beruf
���� spezielles Mitwirkungsrecht bei Erstellung Gleichst ellungs-

plan
���� Beratung der Beschäftigten der Stadtverwaltung 

b

☯ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
���� innerbetriebliche Beschwerdestelle gemäß § 13 Abs. 1  AGG

Gesetzliche Grundlagen der Arbeit
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Wahrzunehmende Aufgaben

☯ Geschäftsbereichsübergreifende kommunale Gleichstel lungsarbeit 
zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Ma nn

☯ selbständige Problemanalyse; eigenverantwortliches Unterbreiten 
von Lösungs- und Entscheidungsvorbereitungen; Erarbe itung von 
Konzeptionen und Berichten

☯ Erarbeitung von Stellungnahmen zu Maßnahmen und Bes chlüs-
sen, die Auswirkung auf die Gleichstellung von Frau  und Mann 
haben
z.B. Kita-Entwicklungskonzeption, Schulentwicklungs planung, 
Stadtentwicklungskonzeptionen, Flächennutzungsplan,  Land-
schaftsschutzplan, Nahverkehrsplan, Bebauungspläne,  Gleichstel-
lungsplan, Aus- und Fortbildungskonzept, Integrierte s Handlungs-
konzept „Soziale Stadt“

☯ Konzeptionelle Entwicklung, Beratung und Begleitung  von Pro-
jekten und Veranstaltungen
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Ausgewählte Tätigkeitsfelder

Infotag für Berufsrückkehrerinnen

Tag der Entgeltgleichheit



☯ Beteiligung an Personalangelegenheiten; Mitwirkung bei 
der Erarbeitung des Gleichstellungsplanes der Stadt ver-
waltung Cottbus

☯☯☯☯ Beschwerdestelle gemäß § 13 Abs. 1 des AGG
☯ Zusammenarbeit mit freien Trägern, Vereinen, Selbst hilfe-

gruppen, Institutionen, Frauengruppen der Parteien,  Ge-
werkschaften, Kirchen und anderen Netzwerken

☯ Kooperation und Mitarbeit in Gremien auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene

☯ selbständige Öffentlichkeits- und Vortragsarbeit
☯ Eigenständige Pressearbeit
☯ Bürger/-innenberatung; Beratung der Beschäftigten d er 

Stadtverwaltung Cottbus

Wahrzunehmende Aufgaben
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Ausgewählte Tätigkeitsfelder

Christopher Street Day setzt jährlich als Gedenk- un d 
Demonstrationstag ein Zeichen gegen Homophobie

Ausschuss für Frauen- und 
Gleichstellungsangelegenheiten

Netzwerk für Alleinerziehende

Kommission der
Frauenbeauftragten


